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Zusammenfassung Unter dem Motto ein Verteilnetz
nicht „bis zur letzten Kilowattstunde“ auszubauen wird
das Modell zum Einspeisemanagement (Spitzenkappung)
diskutiert. Hierbei werden Einspeiseanlagen zu Spitzenein-
speisung temporär, aber gezielt aus dem Netz genommen,
um den erforderlichen Netzausbau zu reduzieren. Der An-
lageneigner wird für den Erlösausfall durch die Abregelung
monetär kompensiert. Nach dem derzeitigen Verordnungs-
entwurf zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) sollen diese Entschädigungszahlungen als vola-
tile Kosten klassifiziert werden, welche zwar jährlich auf
den Verbraucher gewälzt werden, im Effizienzvergleich
aber berücksichtigt werden. Dieser Artikel beleuchtet die
Schwachstelle dieses Modells: Es werden zwar Anrei-
ze für eine optimale Kombination aus Netzausbau und
Spitzenkappung gesetzt, allerdings ist die Partizipationsbe-
dingung empfindlich verletzt: Im Erwartungswert sind die
Gewinne negativ, sodass Investoren keinen Anreiz haben
in Verteilnetze zu investieren. Dieses Problem kann ge-
löst werden, indem volatile Kosten zwar gewälzt werden,
im Effizienzvergleich mit ihrem durchschnittlichen Niveau
berücksichtigt werden.
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Abstract The model of temporary disconnection of re-
newable energy in case of high energy injection and low
demand is thought to be an effective method for reducing
investments in electricity networks. However, plant owners
need to be reimbursed for foregone sales. According to the
currently discussed draft of the Amendment of the German
Incentive Regulation Ordinance, these costs can be rolled
over to the consumer on a yearly basis, but are part of the
cost benchmark with their base year values. This paper
shows that this model sets incentives for optimal invest-
ments in electricity networks, but violates the participation
constraint: Net operators will be exposed to a severe risk
of worsening their position in the cost benchmark. In ex-
pectation, they will generate losses and investors have no
incentive to invest in electricity networks. This problem
can be solved by allowing net operators to roll over costs to
customers, while considering average reimbursement fees
in the cost benchmark.

1 Problemstellung

Die zunehmend volatile Einspeisung und Erzeugung, fernab
von Lastschwerpunkten, bedingt umfangreiche Investitio-
nen und technische Umstrukturierungen in den Stromnet-
zen. Die derzeitige Rechtslage orientiert sich an einem
Netzausbau, der sich auf eine vollumfängliche Einspeisung
ausrichtet. Hierbei bleiben die auf Spitzen ausgelegten
Leitungen jedoch häufig unausgelastet, was zu hohen Op-
portunitätskosten führt. Einspeisemanagement (häufig auch
„Spitzenkappung“ genannt) bietet hingegen die Möglich-
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keit, diese Überdimensionierungen und die damit verbun-
denen Kosten zu vermeiden. Auf diese Weise wird das
Netz nicht vollumfänglich ausgebaut. Die Einspeisung von
Strom aus Erneuerbaren Energien sowie KWK- und Gru-
bengasanlagen wird bei Spitzeneinspeisungen abgeregelt
und der Anlagenbetreiber wird für die entgangenen Erlöse
aus der Einspeisung entschädigt.

Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass
durch die Kombination von Einspeisemanagement und dem
Einsatz von regelbaren Ortsnetztransformatoren die jährli-
chen Netzausbaukosten erheblich reduziert werden könnten
(E-Bridge 2014; dena 2012). Die aktuelle politische Dis-
kussion greift daher das Modell der Spitzenkappung auf,
welches auch Bestandteil des Koalitionsvertrags ist (Bun-
desregierung 2013) und im Grün- und Weißbuch des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie konkretisiert
wurde (BMWi 2014, 2015). Demnach soll es zulässig sein,
bis maximal drei Prozent der von Windkraft- und Photovol-
taikanlagen erzeugbaren Jahresenergie flexibel abzuregeln.
Offen ist in diesem Zusammenhang jedoch, inwiefern die
zu erwartenden Kompensationszahlungen an die Anlagen-
betreiber in der Erlösobergrenze von Netzbetreibern abzu-
bilden sind.

Im derzeitigen System der Anreizregulierung (ARegV)
sind Kompensationszahlungen Bestandteil der dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kosten. Sie gehen daher nicht in
den Effizienzvergleich ein und können mit einem Zeitver-
zug von zwei Jahren gewälzt werden. Die Bundesnetz-
agentur sieht in der Auswirkung von Spitzenkappung auf
die Verzinsungsbasis und der regulatorischen Behandlung
von Kompensationszahlungen ein Spannungsfeld (BNetzA
2015, S. 253). Kompensationszahlungen als dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten seien lediglich im Modell der Maxi-
malkapazität gerechtfertigt, da Netzbetreiber ohne eigenes
Verschulden daran gehindert wären, das Netz vollumfäng-
lich auszubauen. Diese Prämisse könne man jedoch nicht
länger aufrechterhalten, wenn Netzbetreiber eine Wahl
zwischen vollständigen Netzausbau und einem um die
Spitzenkappung reduzierten Netzausbau haben. Der aktu-
elle Verordnungsentwurf zur Änderung der ARegV sieht
daher vor, Entschädigungszahlungen des Netzbetreibers an
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus
Erneuerbaren Energien (soweit diese nicht vom Übertra-
gungsnetzbetreiber gemäß § 13 Abs. 2 EnWG angewiesen
wurden) ab der dritten Regulierungsperiode als volatile
Kosten zu deklarieren. Diese können dann jährlich gewälzt
werden, fließen jedoch in den Effizienzvergleich ein.

An einem einfachen Modell beleuchtet dieser Artikel die
Schwachstelle dieses Konzepts: Ein Netzbetreiber würde
zwar die gesamtwirtschaftlich optimale Kombination aus
Einspeisemanagement und Netzausbau wählen, jedoch wä-
re die Partizipationsbedingung empfindlich verletzt: Es ist
eine Kostenunterdeckung zu erwarten und der Netzbetreiber

würden im Erwartungswert Verluste erwirtschaften. Dies
liegt daran, dass mit diesem Konzept ein erhebliches Risi-
ko einer Schlechterstellung im Effizienzvergleich verbun-
den ist, so dass es dem Netzbetreiber nicht möglich ist,
die zu erwartenden Kosten des Einspeisemanagements an
den Netznutzer zu wälzen. Investoren haben folglich keinen
Anreiz in Verteilnetze zu investieren.

Das Problem der Partizipationsbedingung bei der Preis-
setzung von Monopolisten („Ramsey Problem“) ist in der
Volkswirtschaftslehre hinreichend bekannt (Ramsey 1927;
Boiteux 1956). Um im vorliegenden Fall das Partizipations-
problem zu lösen, müssten die stochastischen Schocks in
den Kosten für Einspeisemanagement geglättet werden. Da-
her sollten nicht die tatsächlichen Kosten im Effizienzver-
gleich berücksichtigt werden, sondern die zu erwartenden
durchschnittlichen Kosten für Einspeisemanagement. Dies
stellt sicher, dass die erwarteten Kosten der Abregelung, die
sich aus der Unternehmensentscheidung ergeben, internali-
siert werden. Die Differenz der tatsächlich geleisteten Kom-
pensationszahlungen zu den erwarteten Kosten kann jähr-
lich gewälzt werden. Dies vermeidet das Risiko stochasti-
scher Schocks, welche vom Netzbetreiber nicht beeinflusst
werden können (zum Beispiel starkes Windaufkommen),
und belastet den Verbraucher zudem nur mit demjenigen
Anteil der Kosten, der als effizient angesehen wird. Dieses
Modell führt daher zu einer sachgerechten Lösung, bei dem
die Bedürfnissen der Netzbetreiber, tatsächlich entstandene
Kosten durch Erlöse abzudecken, hinreichend berücksich-
tigt werden, gleichzeitig jedoch effektive Anreize für einen
optimalen Netzausbau gesetzt werden.

2 Jährliche Wälzung von Entschädigungs-
zahlungen als volatile Kosten

Im Folgenden wird die Wirkung des im Verordnungsent-
wurf zur Änderung der Anreizregulierung diskutierten Mo-
dells zur Abbildung von Entschädigungszahlungen für Ein-
speisemanagement in einem simplen Modellrahmen auf-
gezeigt. Zur Vereinfachung gehen wir von einem einzigen
Produktionsfaktor Kapital Kaus, welcher sich im Zeitablauf
nicht entwertet und daher nicht abgeschrieben wird. Al-
le anderen Kosten sind entweder fix oder entwickeln sich
proportional zum Kapitaleinsatz. Der Einsatz von Kapital
definiert den Netzausbau über die Produktionsfunktion f(K).
Die hieraus entstehenden tatsächlichen Kosten sind C(K).

Erst nachdem das Netz erstellt wurde, beobachtet das
Unternehmen den tatsächlichen Einspeisebedarf Yt . Dieser
Bedarf ist eine stochastische Variable (zum Beispiel abhän-
gig vom Windaufkommen), deren Verteilungg(Y) jedoch
im Zeitablauf konstant ist. Ist das Netz unterdimensioniert,
d. h. Yt > f (K) muss eine Kompensationszahlung an den
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Anlagenbetreiber in Höhe vonpgeleistet werden.1 Die Kos-
ten für Kompensationszahlungenz sind daher:

zt =
p[Yt– f (K)]



wennYt > f (K)

sonst

Die erwarteten Kosten für eine Kompensationszahlung
E(zt) = ρ(K)sind eine Funktion der Netzkapazität und so-
mit des Kapitaleinsatzes:

E (zt) = ρ (K)

= p∫
Ymax

f (K)
[y − f (K)] g (y) dy mit ρ�(K) < 

Wobei Ymaxdie Aufnahmekapazität bei vollumfängli-
cher Einspeisung ist. Der optimale Kapitaleinsatz K∗und
somit Netzausbau f (K∗)entspricht demjenigen, bei dem
die niedrigsten Kosten anfallen:

min
K

C (K) + ρ (K)

⇒ C�(K∗) = −ρ�(K∗)

Die optimale Lösung stellt sich immer dann ein, wenn
Grenzerlöse den Grenzkosten entsprechen. Die linke Sei-
te der obigen Gleichung sind vermiedene Grenzkosten des
Netzausbaus (Grenzerlöse von Spitzenkappung). Die rechte
Seite stellen die zu erwartenden marginalen EEG-Vergütun-
gen dar, die nun durch den vermiedenen Netzausbau an die
Betreiber von abgeregelten Anlagen gezahlt werden müssen
(Grenzkosten des Einspeisemanagements).

In der deutschen Anreizregulierung bestimmt sich
die Erlösobergrenze weitgehend aus den Kosten eines
Basisjahres.2 Die Kosten des Basisjahres werden einem
Effizienzvergleich unterworfen, so dass nur die als effi-
zient klassifizierten Kosten an die Kunden weitergereicht
werden. Entschädigungszahlungen des Netzbetreibers an
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus
Erneuerbaren Energien sollen im Verordnungsentwurf zur
Änderung der Anreizregulierung Teil der volatilen Kosten
sein, die zwar direkt an den Netzkunden gewälzt werden, im
Benchmark jedoch auch als Teil des Aufwandsparameters
berücksichtigt werden. Die Erlösobergrenze ist daher:

1 Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber die Höhe der Ausgleichs-
zahlungen so setzt, dass die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt unter Be-
rücksichtigung der Reaktion der Netzbetreiber auf eine Veränderung
dieses Preises maximiert wird.
2 Der Verordnungsentwurf zur Änderung der ARegV sieht einen Ka-
pitalkostenabgleich vor, welcher es ermöglicht, Kapitalkosten jährlich
auf den Netzkunden zu wälzen. In diesem einfachen Modell kann die-
se Änderung jedoch vernachlässigt werden, da wir von konstanten Ka-
pitalkosten ausgehen. Zudem wird hier davon ausgegangen, dass die
regulatorisch zugestandenen Kapitalkosten den tatsächlichen Kapital-
kosten eines Unternehmens entsprechen.

EOGt = є [C(K) + z] + (zt − z)

Der Effizienzwert єergibt sich aus einem Kostenvergleich
mit anderen Netzbetreibern (Coelli et al. 2005). Verein-
facht ausgedrückt entspricht er dem Verhältnis der niedrigs-
ten Kosten eines ihm vergleichbaren „Peer“-Unternehmens
CPeer
 mit den eigenen Kosten:

є =
CPeer


C (K) + z

Durch den Effizienzvergleich soll ein Wettbewerb simu-
liert werden (Shleifer 1985). Hat ein Unternehmen im Ver-
gleich zu anderen Netzbetreibern zu hohe Kosten, kann er
diese Kosten nicht komplett an die Netzkunden weiterrei-
chen. Damit sollen auch für einen Monopolisten, dessen
Erlöse auf Basis seiner Kosten reguliert werden, hinrei-
chend Anreize für ein effizientes Wirtschaften und einen
kostensparenden Faktoreinsatz gesetzt werden. In diesem
Zusammenhang ist es irrelevant, ob die Kosten des „Peer“-
Unternehmens die Kosten eines oder mehrerer tatsächli-
cher Unternehmen repräsentiert, wie es zum Beispiel in
der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis,
DEA, Farrell und Fieldhouse 1962) der Fall ist, oder ob die
Kosten des „Peer“-Unternehmens auf Basis einer stochas-
tischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Ana-
lysis, SFA, Aigner, Lovell und Schmidt 1977) statistisch
geschätzt werden. Relevant ist in diesem Zusammenhang
lediglich, dass ein Unternehmen die Kosten des „Peer“-
Unternehmens nicht durch eigene Entscheidungen beein-
flussen kann.

Der Netzbetreiber wählt den optimalen Kapitaleinsatz
und damit auch denjenigen Netzausbau, mit dem der zu er-
wartende Gewinn maximiert wird. Einem rationalen Netz-
betreiber ist die inverse Beziehung zwischen den eigenen
Kosten und seinem Effizienzwert bewusst. De facto sind
seine Erlöse unabhängig von seinen eigenen Kosten des Ba-
sisjahres und entsprechen über den Effizienzvergleich den
Kosten des „Peer“-Unternehmens:

max
K

E[π] = є{C(K)+ E[z]} + {E[zt]–E[z]}–

{C(K) + E[zt]} = CPeer
 –{C(K) + E[zt]}

Da der Netzbetreiber die Kosten des „Peer“-Unterneh-
mens nicht beeinflussen kann, entspricht daher die Lösung
dieses Gewinnmaximierungskalküls dem gesamtwirtschaft-
lich optimalen Netzausbau, bei dem die Grenzkosten des
Netzausbaus und die Grenzkosten des Einspeisemanage-
ments gleich sind.

So gesehen ist die Argumentation des Bundeswirt-
schaftsministeriums, warum Entschädigungszahlungen des
Netzbetreibers an Betreiber von Anlagen zur Erzeugung
aus Erneuerbaren Energien aus Maßnahmen des Einspei-
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semanagements einzubeziehen nachvollziehbar: Könnten
diese Zahlungen weiterhin als nicht beeinflussbare Kosten
direkt an die Netzkunden gewälzt werden, ohne dass sie
im Effizienzvergleich berücksichtigt würden, bestünde die
Gefahr, dass derartige Maßnahmen dem Netzausbau gegen-
über gemessen am Optimum zu oft ergriffen werden. Durch
die Klassifizierung als volatile Kosten hingegen wird die
optimale Kombination aus Netzausbau und Spitzenkappung
gewählt.

Diese Argumentation berücksichtigt nicht, dass die Par-
tizipationsbedingung eines Investors (nämlich dass die zu
erwartenden Gewinne nicht negativ sein dürfen) durch diese
verordnungsrechtliche Änderung verletzt wird. Der Netz-
betreiber erleidet im Effizienzvergleich einen Benchmark-
nachteil, wenn aufgrund exogener und idiosynkratischer
Schocks (z. B. hohe Spitzenwindaufkommen in einer Re-
gion), die Kosten für Einspeisemanagement im Basisjahr
sehr hoch sind. Hierdurch verringert sich sein Effizienzwert
– der Netzbetreiber kann nur einen Teil der hohen Kosten
für Einspeisemanagement aus dem Basisjahr auf die Netz-
nutzer wälzen.

Es handelt sich hierbei also um ein ökonomisches Risi-
ko, welches der Netzbetreiber tragen muss. Dieses Risiko
ist einseitig. Ein Netzbetreiber kann maximal die Kosten
aus Einspeisemanagement an den Kunden wälzen, jedoch
keine Gewinne erzielen: Wenn der Netzbetreiber im Ba-
sisjahr keine Entschädigungszahlungen leisten musste und
somit das Peer-Unternehmen ist, kann dieser Netzbetreiber
die im Laufe der Regulierungsperiode anfallenden Entschä-
digungszahlungen voll wälzen. Musste ein Netzbetreiber im
Basisjahr hingegen Entschädigungszahlungen leisten, führt
dies zu einer Verschlechterung des Effizienzwertes (є < ).
Sind die Entschädigungszahlungen in den Folgejahren ge-
ringer, reduziert sich die Erlösobergrenze um die Differenz
zu den Kosten aus Einspeisemanagement des Basisjahres,
gleichwohl reduziert sich die Erlösgrenze zusätzlich um den
als ineffizient klassifizierten Anteil der Kosten aus dem Ba-
sisjahr. Daher ergibt sich im Erwartungswert ein Verlust,
den der Netzbetreiber tragen muss.

Dieser Verlust ist immer zu erwarten, unabhängig davon,
ob der Effizienzwert nach der DEA oder SFA-Methode be-
stimmt wurde: In der DEA orientiert sich der Effizienzwert
an dem Unternehmen mit den niedrigsten Kosten (Coelli
et al. 2005). Es wählen zwar alle Unternehmen den opti-
malen Netzausbaubedarf, durch stochastische individuelle
Schocks ist jedoch davon auszugehen, dass bei gleichem
Netzausbau die Entschädigungszahlungen bei verschiede-
nen Netzbetreibern in der Höhe deutlich variieren. Im Ex-
tremfall, wenn der Pool vergleichbarer Unternehmen hinrei-
chend groß ist, ist daher davon auszugehen, dass zumindest
ein vergleichbares Unternehmen „Glück“ haben wird und in
dem betreffenden Jahr keine Kompensationszahlungen leis-

tet. Die zu erwartenden Kosten des „Peer“-Unternehmens
sind daher

CPeer
 = C(K)

Die SFA hingegen berücksichtigt explizit, dass Kosten
aufgrund idiosynkratischer Schocks unterschiedlich sein
können (Coelli et al. 2005). Das Grundproblem ist hierbei,
dass in der SFA zwei verschiedene Verteilungsfunktio-
nen für den idiosynkratischen Schock (Fehlerterm) und
die Ineffizienzen spezifiziert sein müssen. Bezüglich der
Ineffizienzen muss eine Verteilung gewählt werden, die
nur positive Werte zulässt. Üblicherweise werden hier eine
Halbnormal-, Exponential- oder eine gestutzte Normalver-
teilung angenommen. Bei der Verteilung der Fehlerterme
wird angenommen, dass dieser einer Normalverteilung
entspricht, welche einen Mittelwert von Null hat. Diese
Verteilung ist daher symmetrisch und kann sowohl positive
als auch negative Werte annehmen.

Das Problem ist allerdings, dass der idiosynkratische
Schock im vorliegenden Fall gar nicht normalverteilt sein
kann. Zwar ist davon auszugehen, dass das Windaufkom-
men und damit der Einspeisebedarf normalverteilt ist, je-
doch fallen Kompensationszahlungen nur dann an, wenn die
Kapazitätsgrenze des Netzes erreicht ist und einzelne Anla-
gen abgeregelt werden. Dies bedeutet, dass in der Realität
auch die Kosten, welche durch idiosynkratische Schocks
ausgelöst sind, strikt positiv verteilt sind und der Vertei-
lungsfunktion für Ineffizienzen ähneln. In diesem Fall kann
die SFA ineffiziente Kosten und diejenigen Kosten, wel-
che durch idiosynkratische Schocks ausgelöst werden, nicht
trennen und würde daher wie die SFA die Kosten des Ein-
speisemanagements fehlerhaft als ineffizient klassifizieren.

In beiden Fällen ergibt sich daher, dass der zu erwartende
Gewinn eines Verteilnetzbetreibers negativ ist:

E[πt] = CPeer
 –{C(K) + E[zt]} = –E[zt] < 

Der Netzbetreiber muss für die entstandenen Kompensa-
tionszahlungen alleine aufkommen und hat keine Möglich-
keit, diese an seine Kunden weiterzureichen. Die Partizipa-
tionsbedingung ist daher nicht erfüllt und eine Investition
in Verteilnetze findet gar nicht statt.3

3 Auch eine Risikoprämie, welche ein Netzbetreiber auf dem Kapi-
talmarkt bezahlt, würde dieses Problem nicht lösen: Hierdurch würden
die Grenzkosten des Kapitals steigen. Bei steigenden Grenzkosten wird
das Unternehmen jedoch weniger investieren, wodurch auch die Nach-
frage nach Spitzenkappung steigt. Hierdurch steigen die zu erwarten-
den Verluste des Netzbetreibers.
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3 Alternativer Vorschlag zur Abbildung von
Ausgleichszahlungen

Um sicherzustellen, dass ein Netzbetreiber die zu erwarten-
den Kompensationszahlungen in seiner unternehmerischen
Entscheidung berücksichtigt, und gleichzeitig die Partizi-
pationsbedingung erfüllt ist, sollten daher im Effizienzver-
gleich nicht die tatsächlichen Kompensationszahlungen be-
rücksichtigt werden, sondern die zu erwartenden Kosten für
das Einspeisemanagement. Die Erlösobergrenze in jedem
Jahr der Regulierungsperiode stellt sich dann wie folgt dar

EOGt = є{C(K) + E[z]} + {zt–E[z]}

Grundsätzlich ändert sich durch dieses Modell das Ge-
winnmaximierungskalkül nicht, so dass sich auch hier der
optimale Netzausbau einstellen wird. Durch dieses Vorge-
hen wird jedoch der Benchmarknachteil, der durch exogene
stochastische Schocks verursacht wird, vermieden. Der Ef-
fizienzwert berechnet sich nun wie folgt

є =
CPeer


C (K) + E [z]

wobei im Gegensatz zum derzeitigen Entwurf der An-
reizregulierungsverordnung das Peer-Unternehmen nun
nicht mehr durch dasjenige Unternehmen gesetzt wird, das
„Glück“ hatte und im Basisjahr keine Entschädigungszah-
lungen leisten musste. Auch das Peer-Unternehmen geht
nun mit den zu erwartenden Kosten in den Effizienzver-
gleich ein:

CPeer
 = C (K) + E[z]

In diesem Falle wäre die Partizipationsbedingung erfüllt,
denn der erwartete Gewinn ist Null. Zu beachten ist dabei,
dass in diesem Modell nur die stochastische Komponen-
te der Kompensationszahlungen sowie der effiziente Anteil
der zu erwartenden Kosten auf die Verbraucher übergewälzt
werden. Der ineffiziente Anteil der zu erwartenden Kom-
pensationszahlungen belastet das Ergebnis der Netzbetrei-
ber.

Eine einfache Methode, mit der man in einem statisti-
schen Umfeld einen Erwartungswert für diese Kosten be-
stimmen kann, ist die Bildung des Mittelwerts aus den
Kompensationszahlungen der vorherigen Regulierungsperi-
ode. In einem dynamischen Umfeld mit steigendem Output
müssen ggf. ökonometrische Verfahren oder Referenznetz-
analysen angewendet werden, um die zu erwartenden Kom-
pensationszahlungen in Abhängigkeit von einer steigenden
Outputmenge zu bestimmen.

4 Fazit

Um eine gesellschaftlich optimale Ausnutzung der Spit-
zenkappung zu erzielen, müssen Anreize richtig gesetzt
werden. Dies ist im derzeitigen Entwurf zur Anreizregu-
lierung nicht der Fall: Das Benchmarkergebnis von Netz-
betreibern wird durch stochastische Schocks belastet, wo-
durch der Netzbetreiber für die entstandenen Kosten aus
dem Einspeisemanagement alleine aufkommen muss und
keine Möglichkeit hat, diese an seine Kunden weiterzurei-
chen. Daraus entstehen Verluste, so dass die Partizipations-
bedingung verletzt ist. Investoren haben keinen Anreiz in
Verteilnetze zu investieren.

Dieser Artikel skizziert einen Lösungsvorschlag für die-
ses Problem: Das beschriebene Problem wird durch den
Effizienzvergleich ausgelöst. Daher könnte die Problem-
lösung in der Anpassung des Benchmarks liegen, in dem
nicht die tatsächlichen Kosten, sondern die erwarteten Kos-
ten aus dem Einspeisemanagement im Effizienzvergleich
berücksichtigt werden. Hierdurch werden Benchmarknach-
teile, welche durch exogene Schocks verursacht werden,
vermieden und die tatsächlich entstehenden Kosten können
an den Netzkunden weitergereicht werden. Das Risiko von
schwankenden Kosten aus dem Einspeisemanagement trägt
bei dieser Lösung der Verbraucher.

Prinzipiell wäre auch eine alternative Lösung denkbar,
nämlich dass der Netzbetreiber keine Möglichkeit erhält
die Kompensationszahlungen an den Verbraucher zu wäl-
zen, jedoch die regulatorisch zugestandene Erlösobergrenze
einen Ausgleich für die zu erwartende effizienten Kompen-
sationszahlungen beinhaltet. In diesem Falle würde nicht
der Verbraucher, sondern der Netzbetreiber das Risiko
schwankender Kosten aus dem Einspeisemanagement tra-
gen. Um diese Lösung zu analysieren, müsste jedoch der
Modellrahmen ausgeweitet werden. Insbesondere müsste
dann auch der Kapitalmarkt explizit modelliert werden, da
mit steigendem Risiko auch die Kapitalmarktzinsen (Risi-
koprämie) ansteigen. Es wäre dann zu erwarten, dass im
Gleichgewicht (falls ein stabiles Gleichgewicht überhaupt
existiert) der Netzausbau geringer ist und Einspeisemanage-
ment häufiger angewendet wird. Bevor eine solche Lösung
in der Politik in Betracht gezogen wird, sollte daher die
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtswirkung der unterschied-
lichen Lösungsansätze analysiert und verglichen werden.
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